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TEIL 1: EINFÜHRUNG 

Die Internationale Handelskammer („ICC") hat ihre ADRRegeln (die „Regeln") fiir Parteien 
herausgegeben, die ihre Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten auf giitliche Weise mit Hilfe 
eines Neutralen, innerhalb eines feststehenden Regelwerks beilegen wollen. Wegen der giitlichen 
Natur von ICC ADR hat sich die ICC fiir „ADR" als „amicable dispute resolution"' und nicht fiir die 
sonst gangige „alternative dispute resolution "

Z
, entschieden. „ADR" im ICC-Sprachgebrauch 

umfasst somit nicht die Schiedsgerichtsbarkeit, sondern lediglich solche Verfahren, in denen 
keine vollstreckbare Entscheidung und/oder kein Schiedsspruch von einem Dritten gefallt wird. 

Die vorliegenden Regeln ersetzen die seit 1. Januar 1988 giiltige Schlichtungsordnung. Deshalb 
werden die Parteien nach Erhalt eines Antrags auf Durchfiihrung eines 
Schlichtungsverfahrens unter der alten Schlichtungsordnung von der ICC aufgefordert, ihren 
Antrag unter Beriicksichtigung der neuen Regeln neu zu formulieren. 
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Wesenszüge von ICC ADR 

Die wesentlichen Grundziige von ICC ADR sind die folgenden: 

1) Das ICC-ADR-Verfahren bietet gr6f3tm6gliche Flexibilitat und Parteikontrolle. 

2) ADR-Verfahren sollen nach den festgesetzten Regeln ziigig durchgefiihrt werden konnen und 

deshalb relativ kostengiinstig sein. Den Parteien wird innerhalb kiirzester Zeit und mit 

minimalem Aufwand ermoglicht, eine giitliche Beilegung ihrer Streitigkeiten zu erzielen. 

3) Den Parteien ist es im Rahmen des ICC-ADRVerfahrens erlaubt, diejenige 

Streitbeilegungsmethode auszuwahlen, die ihnen am besten geeignet erscheint, ihren speziellen 

Streit mit Hilfe eines erfahrenen Dritten beizulegen. Falls sich die Parteien auf keine 

Streitbeilegungsmethode einigen konnen, findet Mediation statt. Im Verfahren kann eine 

gutliche Einigung erzielt werden, welche die Streitigkeit beilegt und welche fur die Parteien, nach 

Mal3gabe des auf die gutliche Einigung anwendbaren Rechts, verbindlich ist. Am Ende eines ICC-

ADR -Verfahrens kann aber auch eine unverbindliche Stellungnahme oder ein unverbindliches 

Gutachten des Neutralen stehen, falls „Neutral Evaluation" als Streitbeilegungsmethode 

gewahlt wurde. 

4) ICC-ADR-Verfahren sind vertraulich. Die Regeln sehen zu diesem Zweck maximale 

Sicherungsmechanismen vor. 

ICC ADR unterscheidet sich von der Schiedsgerichtsbarkeit und staatlichen Gerichtsverfahren 

dadurch, dass es nicht zu einer vollstreckbaren Entscheidung oder einem Schiedsspruch fiihrt. 

Andererseits erganzen sich das ADR -Verfahren und die Schiedsgerichtsbarkeit der ICC. Falls es 

den Parteien nicht gelingt, ihre Streitigkeit im Rahmen eines ICC-ADR-Verfahrens beizulegen, 

konnen sie ihre Streitigkeit von einem Schiedsgericht entscheiden lassen. Im Ubrigen kann ein 

ICC-ADRVerfahren auch wahrend eines laufenden Schiedsverfahrens durchgefuhrt werden. 

Aul3erdem konnen die Parteien schriftlich vereinbaren, dass sie einer Empfehlung oder 

Entscheidung des Neutralen Folge leisten werden, obwohl diese an sich nicht vollstreckungsfahig 

ware. In diesem Fall sind die Parteien durch ihre Vereinbarung nach Mal3gabe des anwendbaren 

Rechts gebunden. 

Schliel3lich ist darauf hinzuweisen, dass die Regeln auch auf Streitigkeiten zwischen mehreren 

Parteien Anwendungfinden. 

Die Regeln im Überblick 

Mit dem in den Regeln benutzten Begriff des ICC-ADRVerfahrens ist das gesamte ICC-ADR-

Verfahren von der Antragstellung bis zur Beendigung gemeint. Damit ein ICC-ADR-Verfahren 

durchgefUhrt werden kann, mUssen sich die Parteien auf die Anwendung der ICC-ADR-Regeln einigen. 

Eine solche Vereinbarung kann resultieren aus: 

 einer Vereinbarung im ursprUnglichen Vertrag oder einer spateren Vereinbarung der Parteien; 

oder 

 einem Antrag einer Partei bei der ICC auf DurchfUhrung eines ADR-Verfahrens und der Einlassung 

der anderen Partei. 

In allen Fallen muss ein Antrag auf DurchfUhrung eines ADR-Verfahrens bei der ICC eingereicht 

werden. 
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Die Auswahl des Neutralen erfolgt entweder durch alle Parteien gemeinsam oder durch Ernennung 

durch die ICC. In letzterem Fall konnen die Parteien sich auf bestimmte Qualifikationen oder 

Eigenschaften einigen, Uber die der zu ernennende Neutrale verfUgen sollte, und die ICC wird 

nach Moglichkeit einen Neutralen benennen, der diese Kriterien erfUllt. Die ICC kann darUber 

hinaus Erwagungen in Betracht ziehen, die von einer der Parteien in Bezug auf die Qualifikationen und 

Eigenschaften des zu ernennenden Neutralen gemacht wurden. 

Als ADR- Prozedur im Sinne der Regeln ist jener Teil des Verfahrens zu verstehen, welcher die 

operationelle Phase von ICC ADR unter Mitwirkung des Neutralen beinhaltet. Diese Phase beginnt mit 

Gesprachen zwischen dem Neutralen und den Parteien, mit dem Zweck, die zu verwendende 

ADR-Streitbeilegungsmethode und die Verfahrensweise festzulegen. Die Regeln ermoglichen es 

den Parteien, diejenige Streitbeilegungsmethode auszuwahlen, die ihrer Ansicht nach am 

besten zur Beilegung ihrer Streitigkeit geeignet ist. Falls sich die Parteien nicht einigen konnen, 

findet Mediation als die gangigste ADR- Technik statt (vgl. hierzu nachfolgende AusfUhrungen in 

Artikel 5). 

Die Regeln sehen verschiedene M6glichkeiten vor, die zur Beendigung des ADR-Verfahrens fuhren 

(vgl. hierzu nachfolgendeAusfuhrungen in Artikel 6). Insbesondere kann jede Partei das ICC-

ADR-Verfahren jederzeit beenden, nachdem das in Artikel 5(1) vorgesehene Gesprach mit dem 

Neutralen stattgefunden hat. 

Die Kosten des ADR-Verfahrens setzen sich aus drei Elementen zusammen: 

ICC -Verwaltungskosten mit festgelegter Obergrenze; das Honorar des Neutralen, welches auf einem 

Stundensatz basiert, der von der ICC nach R~cksprache mit dem Neutralen und den Parteien 

festgesetzt wird; und die von der ICC festgesetzten angemessenen Auslagen des Neutralen. 

Schliel3lich enthalten die Regeln Vorschriften liber die Vertraulichkeit des ADR-Verfahrens (vgl. 

hierzu nachfolgendeAusfuhrungen in Artikel 7). 

Dieser Leitfaden soll jedermann die Regeln kurz und verstandlich naher bringen. Im Anschluss 

an diese Einfuhrung erfolgt eine Erlauterung der einzelnen Artikel sowie eine kurze Beschreibung der 

vier verschiedenen ADR- Klauseln, die die ICC zur Aufnahme in Vertrage vorschlagt. 

TEIL 2: DARSTELLUNG DER ICC-ADR-REGELN 

Präambel 

Die Praambel fasst bestimmte Gesichtspunkte der oben besprochenen Regeln knapp zusammen. 

Es wird ausgefiihrt, dass die Regeln fur Parteien bestimmt sind, die eine gUtliche Beilegung ihrer 

„Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten" suchen. Dies bedeutet, dass die Regeln nicht 

nur zur Beilegung von Streitigkeiten, die auch mittels eines Schieds- oder 

Gerichtsverfahrens entschieden werden k6nnten, angewendet werden k6nnen, sondern auch bei 

einfachen Meinungsverschiedenheiten, wie z.B. die Auslegung einer Vertragsvorschrift, Anwendung 

finden. Es ist deshalb darauf hinzuweisen, dass der Begriff„Streitigkeiten" im gesamten Regelwerk 

auch „Meinungsverschiedenheiten" umfasst. 

Schlief3lich verweist die Praambel auf diesen Leitfaden und stellt klar, dass dieser nicht Teil der 

Regeln ist. 
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Artikel 1: Anwendungsbereich der ICC-ADR-Regeln 

Die Regeln finden ausschlief3lich auf Wirtschaftsstreitigkeiten Anwendung. Dies bedeutet, dass 

die Regeln beispielsweise nicht zur Beilegung von familienrechtlichen oder 

arbeitsrechtlichen Streitigkeiten benutzt werden konnen. Die Regeln konnen auf 

internationale und auf nationale Streitigkeiten angewendet werden. Im Sinne der ICC-

ADR-Regeln, deren Anliegen es ist, die Kontrolle der Parteien iiber den Verfahrensablauf zu 

maximieren, erlaubt Artikel 1 den Parteien, die Regeln einvernehmlich und unter 

Genehmigungsvorbehalt der ICC abzuandern. Letzterer ist notwendig, um die Integritat der 

Regeln zu gewahrleisten. 

 

Artikel 2: Einleitung des ADR-Verfahrens 

Voraussetzung fiir die Einleitung eines ICC-ADRVerfahrens ist eine Vereinbarung der Parteien, 

sich den ICC-ADR-Regeln zu unterwerfen. Eine solche Vereinbarung kann getroffen 

werden: 

 in einer ICC-ADR-Klausel, die im zugrundeliegenden Vertrag zwischen den Parteien enthalten 

ist; 

 falls keine solche Klausel vorliegt, in einer schriftlichen Vereinbarung der Parteien, die jederzeit 

nachtraglich getroffen werden kann, wonach die Parteien die giitliche Beilegung ihrer 

Streitigkeiten unter den Regeln betreiben konnen; oder 

 falls keine vorherige Vereinbarung getroffen wurde, durch einen bei der ICC eingereichten 

Antrag einer Partei auf Durchfuhrung eines ADR-Verfahrens unter den Regeln, gefolgt vom 

Einverstandnis der anderen Partei, am ADR-Verfahren teilzunehmen. 

Das ADR-Verfahren wird in den ersten beiden Fallen gemdS Artikel 2.A und im dritten Fall gemdS 

Artikel 2. B eingeleitet. In allen Fallen besteht der erste Schritt im ICC-ADR-Verfahren darin, einzeln 

odergemeinsam einen schriftlichen Antrag auf Durchfuhrung eines ADRVerfahrens bei der ICC 

einzureichen. 

Artikel 2.A Eine Vereinbarung, die Regeln anzuwenden, besteht 

Falls sich die Parteien darauf geeinigt haben, ihre Streitigkeit nach den Regeln auszutragen, 

sollte das Verfahren im Hinblick auf die konsensuelle Natur von ICC ADR durch einen 

gemeinsamen Antrag der Parteien eingeleitet werden. Falls es jedoch nicht zu einem solchen 

gemeinsamen Antrag der Parteien kommt, kann jede Partei von sich aus bei der ICC einen 

Antrag auf Durchfuhrung eines ADR-Verfahrens stellen, wobei eine Ausfertigung des Antrags an die 

andere Partei gesendet werden sollte. 

Falls eine Vereinbarung vorliegt, die Streitigkeit unter den Regeln auszutragen, dQrfen sich die 

Parteien erst vom Verfahren zurilckziehen, nachdem ein Gesprach mit dem Neutralen gemdS Artikel 

5(1) stattgefunden hat. Diese Vorschrift bewahrt die urspriingliche Absicht der Parteien, sich auf ein 

ICC-ADR-Verfahren einzulassen, indem sie die Parteien zwingt, die Moglichkeiten, die sich im 

Rahmen eines ICC -ADR-Verfahrens bieten, zusammen mit dem Neutralen, zu erortern. 

Der schriftliche Antrag auf Durchfuhrung eines ADRVerfahrens sollte per Post, Fax oder e-mail 
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eingereicht und an folgende Adresse gerichtet werden: 

Internationale Handelskammer (ICC) ADR 

38 cours Albert 1er 

75008 Paris — Frankreich 
Fax: +33

 
1 49 53 29 29 

E-mail: adr@iccwbo.org 

Der Antrag sollte lediglich eine kurze Sachverhaltsdarstellung enthalten und sollte auf diejenigen 

Punkte beschrankt sein, die sicherstellen, dass 

(i) der Neutrale geniigend Informationen erhalt um festzustellen, ob er in diesem speziellen ICC-

ADRVerfahren  ta t ig  werden  kann,  und um niitzlicherweise das Gesprach mit den 

Parteien gemdS Artikel 5(1) vorbereiten zu konnen; 

(ii) die ICC das passende Profil des zu ernennenden Neutralen festlegen kann, falls sie diesen 

zu ernennen hat; und 

(iii) die andere Partei verstehen kann, worauf sich die Streitigkeit bezieht, falls der Antrag 

auf Durchfiihrung des ADR-Verfahrens von einer Partei allein eingereicht wird. 

GemdS den Regeln steht es den Parteien frei, diejenige Streitbeilegungsmethode vorzuschlagen 

oder zu verlangen, die ihrer Ansicht nach am besten zur Beilegung der Streitigkeit geeignet 

ist. 

Im Hinblick auf die konsensuelle Natur des Verfahrens ist es vorzuziehen, dass die Parteien 

gemeinsam den Neutralen nominieren; sollte dies jedoch nicht moglich sein oder sollten die 

Parteien dies nicht wollen, ist es wiinschenswert, dass sich die Parteien auf die 

Qualifikationen und Eigenschaften des von der ICC zu benennenden Neutralen einigen. In jedem Fall 

steht die ICC den Parteien zur Verfiigung, wenn die Parteien wiinschen, dass der Neutrale von 

der ICC ausgewählt wird. 

Artikel 2.A(2) enthält Vorschriften, die anwendbar sind, wenn der Antrag nicht von den Parteien 

gemeinsam gestellt wurde. In Obereinstimmung mit der bereits bestehenden Parteivereinbarung 

muss in diesem Fall diejenige Partei, die ihren Antrag bei der ICC eingereicht hat, hiervon 

gleichzeitig eine Ausfertigung an die andere Partei senden. Auch erlaubt Artikel 2.A(2) den Parteien, 

gemeinsam den Neutralen zu nominieren oder sich auf die gewUnschten Qualifikationen und 

Eigenschaften eines von der ICC zu benennenden Neutralen zu einigen. 

Artikel 2.B In Ermangelung einer Vereinbarung liber die Anwendung der Regeln gilt 

nachstehende Vorgehensweise: 

Artikel 2.13 stellt eine Abwandlung von Artikel 2.A dar, fUr den Fall, dass keine vorherige 

Vereinbarung der Parteien auf DurchfUhrung eines ADR -Verfahrens vorliegt. In diesem Fall 

muss von einer Partei allein der Antrag auf DurchfUhrung eines ADR-Verfahrens gema13 Artikel 2.13 

gestellt werden. Die ICC stellt den Antrag der anderen Partei zu, der es frei steht, am ICC-ADR-

Verfahren Teil zu nehmen oder dies abzulehnen. Falls eine Partei es ablehnt, am Verfahren 

mailto:adr@iccwbo.org
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teilzunehmen oder binnen 15 Tagen nicht zu dem Antrag Stellung nimmt, kann das Verfahren nicht 

eingeleitet werden. Falls die andere Partei einer Teilnahme am ICC-ADR-Verfahren zustimmt, wird 

die Teilnahme der Parteien hieran, wie unterArtikel 2.A, zwingend. Keine Partei darf sich dann vor 

Abhaltung eines ersten Gesprachs mit dem Neutralen gema13 Artikel 5(1) vom 

Verfahren zurUckziehen. 

Artikel 2.13 sieht einen Mechanismus vor, wonach sich die Parteien gemeinsam auf einen 

Neutralen einigen konnen oder die Qualifikationen und Eigenschaften des von der ICC zu 

benennenden Neutralen gemeinsam festlegen konnen. 

Artikel 3: Auswahl des Neutralen 

Der erfolgreiche Abschluss eines ADRVerfahren hengt zum GroSteil von den Fehigkeiten des 

Neutralen ab. 

Die Parteien sollten sicherstellen, dass der Neutrale: 

 die beruflichen Voraussetzungen und Erfahrungen hat, die erforderlich sind, um semtliche 

Gesichtspunkte des Falles zu erfassen; 

 die menschlichen Voraussetzungen mitbringt, eine vertrauensvolle Atmosphere zwischen den 

Parteien zu schaffen und konstruktive Diskussionen anzuregen. 

GemdS Artikel 3 kann der Neutrale wie folgt ausgewehlt werden: 

 durch die gemeinsame Nominierung durch alle betroffenen Parteien; 

 durch Einigung der Parteien auf die Qualifikationen und Eigenschaften des Neutralen und 

Ernennung des Neutralen durch die ICC; 

 durch Ernennung durch die ICC, falls keine gemeinsame Namhaftmachung durch die 

Parteien erfolgt und diese sich auch nicht auf die Qualifikationen und Eigenschaften des Neutralen 

einigen konnten; 

 durch Ernennung durch die ICC, falls der von den Parteien gemeinsam namhaft gemachte 

Neutrale das ihm Qbertragene Amt nicht annimmt. 

Von den Parteien nominierte Neutrale werden nicht von der ICC ernannt oder bestetigt. Die ICC 

nimmt lediglich die von den Parteien getroffene Wahl des Neutralen zur Kenntnis. 

Jeder Kandidat, der entweder von den Parteien nominiert oder von der ICC ernannt wurde, muss einen 

Lebenslauf und eine Unabhengigkeitserklerung bei der ICC einreichen, bevor seine 

Nominierung oder Ernennung wirksam wird. Die ICC hat den Parteien diese Dokumente gemdS Artikel 

3 (2) zu Qbermitteln. Es ist wünschenswert, dass Parteien, die gemeinsam den Neutralen nominiert 

haben, ihrerseits iiberpriifen, ob der Neutrale die erforderlichen Qualifikationen und 

Eigenschaften besitzt. 

Die ICC iiberpriift sorgfaltig, dass jeder von ihr ernannte Neutrale unabhangig ist. Jeder Neutrale 

muss vom Zeitpunkt seiner Ernennung bis zum Ende seiner Tatigkeit von den Parteien 

unabhangig bleiben. Die Parteien k6nnen sich dann auf einen Neutralen einigen, der nicht 

unabhangig von den Parteien ist, wenn sie dies in voller Kenntnis der Umstande, und insbesondere 

im Hinblick auf die von dem Neutralen vor seiner verbindlichen Ernennung abgegebenen 
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Erklarung getan haben. 

Um eine ziigige Ernennung des bestgeeigneten Neutralen zu gewahrleisten, kann die ICC den 

Neutralen direkt oder unter Einbeziehung eines Nationalkomitees ernennen. 

GemdS Artikel 3 (3) kann jede Partei gegen den von der ICC ernannten Neutralen binnen 15 Tagen ab 

Erhalt der Mitteilung seiner Ernennung Einwande geltend machen. Eine Partei, die Einwande geltend 

macht, hat diese zu begriinden. Falls die Parteien keine Einwande haben und das Verfahren 

beschleunigen m6chten, sollten sie die ICC im eigenen Interesse so schnell wie m6glich hiervon 

unterr ichten.  Dies  erm6glicht  eine  z i igige Verfahrensaufnahme durch den 

Neutralen,  vorausgesetzt, dass der Vorschuss gemdS Artikel 4(2) bezahlt worden ist. 

GemdS Artikel 3(4) k6nnen die Parteien mehr als nur einen Neutralen namhaft machen und die 

ICC kann vorschlagen, dass mehr als nur ein Neutraler ernannt wird. Tatsachlich kann es 

angebracht sein, in einem ICCAD~-Verfahren, situationsbedingt, mehr als nur einen Neutralen zu 

haben. Die Neutralen k6nnen beispielsweise unterschiedl iche berufl iche  

Qualifikationen haben und sich somit erganzen, was zu einer schnelleren und effektiveren 

Beilegung der Streitigkeit fiihren kann. 

Artikel 4: Honorare und Kosten 

Die Kosten des ICC-ADR-Verfahrens umfassen (i) die ICC -Verwaltungskosten und (ii) die 

Entlohnung des Neutralen. 

Die ICC -Verwaltungskosten umfassen: 

 die dem Antrag auf Durchfiihrung eines ADRVerfahrens beizufiigende nicht 

erstattbare Pauschalgebiihr in Hohe von US$ 1.500 (vgl. Artikel 4(1) und Anhang, § A); 

 die Verwaltungskosten in Hohe von maximal US$ 10.000 (siehe Artikel 4(2) und Anhang, 

§ B). 

Die Entlohnung des Neutralen setzt sich wie folgt zusammen: 

 aus dem Honorar basierend auf einem von der ICC nach Riicksprache mit dem Neutralen und 

den Parteien festgesetzten Stundensatz (siehe Artikel 4(2) und Anhang, § C); 

 aus den von der ICC festgesetzten angemessenen Auslagen des Neutralen (siehe Artikel 4(2) 

und Anhang, § C). 

Dieses System ermoglicht eine Kontrolle der ICC iiber die ADR-Kosten und sichert die 

Einhaltung von aufgestellten Zahlungsfristen. Dariiber hinaus bleibt es den Parteien erspart, das 

Honorar direkt mit dem Neutralen auszuhandeln. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass gemaf3 Artikel 4(2) kein ICC-ADR-Verfahren durchgefiihrt wird, 

solange der Kostenvorschuss nicht erhalten wurde. 

Artikel 4(3), der die Anpassung des urspriinglichen Vorschusses betrifft, muss zusammen mit 

Anhang, § C, gelesen werden. Anpassungen werden typischerweise auf Grund des 

Zeitaufwandes des Neutralen vorgenommen. 

Aufgrund der konsensuellen Natur von ICC ADR tragen die Parteien die Kosten zu gleichen Teilen, 
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falls nichts anderes vereinbart wurde. 

Artikel 5: Durchführung der ADR-Prozedur 

Artikel 5(1) sieht vor, dass, nachdem der Neutrale ausgewahlt und die Voraussetzungen von 

Artikel 4 erfiillt worden sind, rasch ein erstes Gesprach zwischen dem Neutralen und den Parteien 

zustande kommt, damit (i) eine Einigung beziiglich der anzuwendenden 

Streitbeilegungsmethode herbeigefiihrt und (ii) das weitere spezifische Vorgehen abgestimmt 

werden kann. 

Vorzugsweise sollte dieses erste Gesprach anlasslich eines Treffens zwischen den Parteien und dem 

Neutralen stattfinden, jedoch kann dieses Gesprach auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz 

oder durch andere geeignete Mittel gefiihrt werden. 

Unter den Regeln kann eine ganze Reihe von ADRStreitbeilegungsmethoden angewendet werden. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass „Dispute Review Boards (DRBs) und „Dispute Adjudication 

Boards" (DABs) typischerweise durch ausfiihrliche vertragliche Bes t immungen  

zus tande kommen ,  d ie  d i e  Verfahrensregeln festlegen. Daher sind die Regeln im Prinzip 

nicht fiir den Gebrauch im Zusammenhang mit DRBs und DABs geschaffen. 

Nachstehende ADR-Streitbeilegungsmethoden stehen gemaf3 den Regeln zur Verfiigung: 

1) Mediation; 

2) „Neutral Evaluation"; 

3) „Mini-Trial"; 

4) jede andere Streitbeilegungsmethode; oder 

5) eine Kombination von Streitbeilegungsmethoden. 

Obige Liste hat naturgemaf3 weder einschrankenden noch abschlief3enden Charakter. Wichtig ist 

jedoch, dass die Parteien dasselbe unter der zu verwendenden Streitbeilegungsmethode verstehen. 

1) Mediation 

Im Sinne der Regeln ist unter Mediation diejenige Streitbeilegungsmethode zu verstehen, bei 

der der Neutrale als Forderer auftritt, der den Parteien beim Versuch, eine giitliche Beilegung 

ihrer Streitigkeit zu erzielen, behilflich ist. Es ist nicht Aufgabe des Neutralen, eine 

Sachentscheidung zu treffen. 

Um eine giitliche Einigung zu erleichtern, trifft sich der Neutrale regelmef3ig mit allen anwesenden 

Parteien, kann sich aber auch im Rahmen von Vorbesprechungen mit jeder der Parteien alleine 

treffen. Diese Treffen sollen es dem Neutralen ermoglichen, eine fiir Vergleichsgespreche 

forderliche Atmosphere zu schaffen, niitzliche Informationen zu erhalten, die Parteiinteressen 

zu ermitteln und den Parteien bei der Erarbeitung einer Grundlage zur Beilegung ihrer 

Streitigkeit behilflich zu sein. Miindliche AuSerungen oder schriftliche Unterlagen, von denen der 

Neutrale wehrend eines Einzelgesprechs mit einer Partei oder anderweitig Kenntnis erlangt hat, 

werden nicht an die andere Partei weitergeleitet, es sei denn, die betroffene Partei hette den 

Neutralen ausdriicklich hierzu ermechtigt. 

2) „Neutral Evaluation“ 

Nach dieser Streitbeilegungsmethode fordern die Parteien den Neutralen auf, eine 

unverbindliche Stellungnahme oder Bewertung beziiglich einzelner oder mehrer Fragen 

abzugeben, wie zum Beispiel: 
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 Tatsachenfragen 

 technische Fragen jeglicher Art; 

 rechtliche Fragen; 

 Fragen beziiglich der Rechtsanwendung auf den zugrundeliegenden Sachverhalt; 

 Fragen im Zusammenhang mit der Auslegung vertraglicher Vorschriften; 

 Fragen im Zusammenhang mit Vertragsenderungen. 

3) „Mini-Trial“ 

„Mini-Trial" ist die Streitbeilegungsmethode, bei welcher ein Ausschuss gebildet wird, der aus dem 

Neutralen als Verhandlungsleiter und je einem Verantwortlichen der Parteien besteht. Jeder 

Verantwortliche sollte prinzipiell in der Lage sein, verbindlich fiir die Partei, die ihn bestellt hat, zu 

handeln und sollte dariiber hinaus nicht unmittelbar in den Streit verwickelt gewesen sein. Jede 

Partei stellt dem Ausschuss ihren Standpunkt kurz dar. Danach versucht der Ausschuss, je nach 

Lage, eine fiir alle Parteien akzeptable Losung zu finden oder gibt eine Stellungnahme zu den 

jeweiligen Parteistandpunkten ab. 

4) Andere Streitbeilegungsmethoden 

Die Parteien konnen sich nach Absprache mit dem Neutralen und innerhalb des von Artikel 5 (1) 

gesteckten Rahmen auf jedwede passende ADR- Regelungsmethode einigen, die ihnen bei der 

giitlichen Beilegung ihrer Streitigkeit helfen wiirde. 

5) Kombination von Streitbeilegungsmethoden 

Unter Umstanden ist es angebracht, ICC-ADR-Verfahren un te r  Benu tzung e iner  

Kombinat ion  von  Streitbeilegungsmethoden durchzufiihren. Beispielsweise konnte der 

Neutrale im Rahmen einer Mediation aufgefordert werden, eine Stellungnahme zu einem 

speziellen Problem abzugeben. 

Unabhangig von der gewahlten Streitbeilegungsmethode bleibt das Tatigwerden des Neutralen fiir die 

Parteien unverbindlich. Die Parteien konnen jedoch vertraglich vereinbaren, dass Stellungnahmen, 

Bewertungen oder Empfehlungen des Neutralen zu befolgen sind. 

Wahrend des ersten Treffens sollten die Parteien versuchen, sich auf die bestgeeignete 

Prozedur zu einigen. Die jeweilige Prozedur konnte beispielsweise die folgenden Elemente 

enthalten: 

 Verfahrenskalender,. 

 Dokumentenaustausch,. 

 Vorlage von Schriftsätzen; 

 Bestimmung von Personen, die am Verfahren teilnehmen; 

 Treffen zwischen den Parteien und dem Neutralen; 

 Andere Mittel, die den reibungslosen Ablauf der Prozedur sicherstellen. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff,Verfahren" den gesamten ICC-ADR -Vorgang 

einschlief3lich der oben genannten besonderen Prozedur umfasst. 

Artikel 5(2) bestimmt, dass Mediation stattfindet, falls sich d i e  Par t e i en  n i ch t  au f  e in e  
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ande re  A DR Streitbeilegungsmethode einigen k6nnen. Artikel 5(1) erlaubt es den Parteien selbst, 

die bestgeeignete Streitbeilegungsmethode zu wahlen, wohingegen die Auffangvorschrift in 

Artikel 5(2) liber Mediation die entstandene Llicke flillt, falls sich die Parteien nicht auf eine 

andere Methode einigen können. 

Artikel 5(3) sieht vor, dass der Neutrale bei der Durchflihrung des Prozedur auf die 

Wlinsche der Parteien einzugehen hat — was im Hinblick auf die konsensuelle Natur von ICC 

ADR liberaus wichtig ist — und sich dabei vom Prinzip der Fairness und Unparteilichkeit 

leiten laf3t. 

Art ikel  5(4)  s ieht  vor,  dass ,  mangels  einer  entsprechenden Parteivereinbarung, der 

Neutrale die geeignete(n) Sprache(n) und den Ort etwaiger Treffen auswahlt. 

Um die Zusammenarbeit und den reibungslosen Verfahrensablaufzu f6rdern, betontArtikel 5(5), 

dass sich die Parteien bei ihren Kontakten mit dem Neutralen redlich zu verhalten haben. 

Artikel 6: Beendigung des ADR-Verfahrens 

Artikel 6 enthalt eine Liste liber die Ereignisse, die eine Beendigung des unter den Regeln 

begonnenen ADRVerfahrens mit sich bringt: 

a) Die Erzielung einer von beiden Seiten  unterzeichneten gütlichen Einigung, die dem 

Rechtsstreit ein Ende setzt. 

Eine solche giitliche Einigung ist, nach MaSgabe des von den Parteien ausgewahlten Rechts, 

welches auf die giitliche Einigung anwendbar ist, verbindlich. 

b) Eine schriftliche Mitteilung einer oder mehrerer Parteien an den Neutralen, dass sie keine 

Weiterfiihrung des Verfahrens wiinschen. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass eine 

solche Mitteilung erst gemacht werden kann, wenn ein erstes Treffen zwischen den Parteien 

und dem Neutralen gemdS Artikel 5(1) stattgefunden hat. 

Die Teilnahmepflicht am ersten Treffen ergibt sich aus der Vereinbarung der Parteien, ihre 

Streitigkeiten den Regeln zu unterwerfen. Da ICC-ADR-Verfahren giitlicher und konsensueller Natur 

sind, hat jede Partei das Recht, das Verfahren nach Abhaltung des ersten Treffens gemdS Artikel 5(1) 

zu beenden. Die Vorschrift, die bestimmt, dass das erste Treffen obligatorisch ist, soll sicherstellen, 

dass das Verfahren maximale Erfolgschancen besitzt. In der Tat ist es fiir die Parteien schwierig, ohne 

dieses erste Treffen mit dem Neutralen samtliche Moglichkeiten im Rahmen der Prozedur 

einzuschatzen. 

c) Schriftliche Mitteilung des Neutralen an die Parteien, dass die Prozedur auf das man sich 

wahrend des ersten Treffens oder spater geeinigt hat, abgeschlossen wurde. 

Diese Vorschrift befasst sich mit dem Fall, bei dem das ADR -Verfahren nicht zur Erzielung einer 

von beiden Seiten unterzeichneten giitlichen Einigung gefiihrt hat. Haben sich die Parteien 

beispielsweise im Rahmen einer „Neutral Evaluation" lediglich darauf geeinigt, sich eine 

Stellungnahme des Neutralen einzuholen, endet das ADRVerfahren mit der Vorlage der Stellungnahme 

durch den Neutralen und die schriftliche Mitteilung des Neutralen hiervon an die Parteien. 

d) Schriftliche Mitteilung des Neutralen an die Parteien, dass das ADR -Verfahren seiner Meinung 

nach nicht zu einer giitlichen Beilegung der Streitigkeit zwischen den Parteien fiihren wird. 

Nach dieser Vorschrift kann der Neutrale das Verfahren jederzeit beenden, falls er der Ansicht ist, 

dass es den Parteien nicht m6glich ist, im Rahmen des ADR-Verfahrens e ine  gi i t l i che  Bei legung 

ihrer  S t re i t igkei t  herbeizufiihren. 
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e) Der Ablauf von Fristen zur Durchfiihrung von ICC-ADR-Verfahren 

Die Parteien k6nnen in ihrem Vertrag oder in einer spateren Vereinbarung festlegen, dass das ADR-

Verfahren nach Ablauf einer bestimmten Frist enden soll. Es kann sich als sehr niitzlich erweisen, die 

Dauer des Verfahrens einzuschranken. Dies erlaubt den Parteien, genau zu wissen, wann das 

Verfahren endet, was die Ziigigkeit des Ver f ah rens  f6 rder t .  D ie  Par t e i en  k6nnen 

selbstverstandlich die Frist verlangern, falls sie die Prozedur weiter fiihren wollen. Am Ende der 

Frist endet auch das Verfahren, wobei der Neutrale die Parteien hiervon unterrichtet. 

f) Schriftliche Mitteilung durch die ICC, dass die von einer oder beiden Parteien gemaf3 den 

Regeln geschuldeten Zahlungen nicht geleistet wurden. 

Diese Vorschrift kann angewendet werden, wenn die Parteien ihren Verpflichtungen unter Artikel 

4 nicht nachkommen. Die ICC kann das Verfahren nach dieser Vorschrift friihestens 15 Tage nach 

Falligkeit der ausstehenden Zahlung beenden. 

g) Schriftliche Mitteilung durch die ICC, dass nach Auffassung der ICC (i) die Namhaftmachung 

des Neutralen durch die Parteien nicht m6glich war oder (ii) dass es der ICC bei Aufwendung 

angemessener Bemiihungen nicht gelang, einen Neutralen binnen angemessener Frist zu 

ernennen. 

Diese Vorschrift kann beispielsweise angewendet werden, wenn eine Partei kontinuierlich 

Einwande gegen die von der ICC ernannten Neutralen geltend macht. 

Artikel 6(2) stellt auf3erdem sicher, dass die ICC, der Neutrale und die Parteien tatsachlich von der 

Beendigung des Verfahrens unterrichtet worden sind. Danach hat der Neutrale die ICC iiber die 

Beendigung des Verfahrens gemaf3 Artikel 6(1) (a) bis (e) zu informieren. Der Neutrale hat der 

ICC auf3erdem Kopien der gemaf3 Artikel 6(1) (b) bis (e) von ihm oder den Parteien 

gemachten Mitteilungen zukommen zu lassen. Es ist darauf hinzuweisen, dass Vereinbarungen 

zwischen den Parteien, auf die in Artikel 6(1) (a) verwiesen wird, nie der ICC zugestellt werden, 

um ihren vertraulichen Charakter zu wahren. 

Artikel 7: Generelle Vorschriften 

Vertraulichkeit ist ein wichtiger, um nicht zu sagen ein grundsatzlicher Aspekt des ICC-ADR-

Verfahrens. Sie erlaubt es den Parteien, vertrauensvoll am Verfahren teilzunehmen. In diesem 

Sinne stellt Artikel 7 die generelle Regel auf, wonach ICC-ADR-Verfahren und die dazugeh6rende 

Unterlagen vertraulich sind. 

Artikel 7(1) sieht vor, dass das ADR-Verfahren ab Einreichung des Antrags auf Durchfiihrung 

eines ADRVerfahrens privat und vertraulich ist. Dazu gibt es nur zwei Ausnahmen. Zum einen 

k6nnen die Parteien vereinbaren, dass das Verfahren oder Teile davon nicht vertraulich behandelt 

werden sollen, zum anderen kann eine Partei irgendwelche Elemente des ADR -Verfahrens offen 

legen, wenn sie dazu unter dem anwendbaren Recht verpflichtet ist. Vereinbarungen zwischen 

den Parteien miissen ebenfalls vertraulich behandelt werden, mit den beiden vorher genannten 

Ausnahmen. Auf3erdem kann eine Partei eine Vereinbarung offen legen, falls dies zu deren 

Umsetzung oder Vollstreckung notwendig ist. 

In Anwendung der generellen Regel in Artikel 7(1) enthalt Artikel 7(2) eine Liste dariiber, was 

eine Partei beziiglich eines ICC-ADR-Verfahrens nicht als Beweisstiick in gerichtlichen, 

schiedsgerichtlichen oder ahnlichen Verfahren verwenden darf. Die Parteien k6nnen auch 

diesbeziiglich ausgefiihrt die Pflicht zur Wahrung der Vertraulichkeit abbedingen. Auf3erdem ist 

eine Partei an diese Pflicht dann nicht gebunden, wenn sie das anwendbare Recht verpflichtet, 

eine oder mehrere der aufgelisteten Elemente offen zu legen. 
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Artikel 7(3) befasst sich mit der Frage, ob der Neutrale als Richter, Schiedsrichter, Experte oder 

Parteivertreter in anderen Verfahren auftreten darf, die mit dem nach den ICC-ADR-Regeln 

durchgefiihrten Verfahren in Zusammenhang stehen. Danach ist es fiir einen Neutralen durchaus 

zulassig, in diesen Eigenschaften zu handeln, falls alle am ADR-Verfahren beteiligten Parteien hierzu 

schriftlich ihr Einverstandnis erklart haben. Ohne vorerwähntes Einverständnis ist diese Tätigkeit 

hingegen unzulässig. 

Artikel 7(4) untersagt es dem Neutralen als Zeuge in anderen Verfahren aufzutreten, die mit dem 

unter den ICC-ADR-Regeln durchgefiihrten Verfahren in Verbindung stehen, es sei denn, 

alle Parteien wiirden dem zustimmen oder der Neutrale ware nach dem anwendbaren Recht hierzu 

verpflichtet. Auch dieser Artikel soll die Vertraulichkeit von ICC-ADR-Verfahren sicherstellen. 

Artikel 7(5) schlieSt die Haftung der ICC, ihrer Angestellten sowie der ICC-Nationalkomitees 

fiir jegliche Handlung oder Unterlassung im Zusammenhang mit dem ICC-ADR-Verfahren aus. Diese 

Vorschrift ist Artikel 34 der ICC-Schiedsgerichtsordnung nachempfunden. 

TEIL 3: DARSTELLUNG DER VORGESCHLAGENEN 

ICC-ADR-KLAUSELN 

Vier verschiedene ICC-ADR-Klauseln, die von Parteien in ihren Vertragen verwendet werden konnen, 

sind den Regeln angeschlossen. Diese Klauseln stellen keine Musterklauseln dar, sondern lediglich 

Vorschlage, die den Bediirfnissen der Parteien angepasst werden konnen. Die Parteien und ihre 

Vertreter werden ersucht, die Durchsetzbarkeit der Klauseln im Lichte des auf den Vertrag 

anwendbaren Rechts zu priifen. Die vier Klauseln werden nachstehend in der Reihenfolge der 

Intensitat ihres Verpflichtungsgrades dargestellt. 

Die erste Klausel sieht, ohne jegliche Verpflichtung, lediglich die M6glichkeit fiir die Parteien 

vor, ihre Streitigkeit den ICC-ADR- Regeln zu unterwerfen. Diese Klausel gewahrleistet daher 

v6llige Wahlfreiheit. Sie soll die Durchfiihrung von ICC ADR f6rdern und eine Grundlage 

schaffen, auf der eine Partei der anderen ICC ADRvorschlagen kann. 

Die zweite Klausel verpflichtet die Parteien, eine Beilegung ihrer Streitigkeit unter den ICC-

ADR-Regeln in Betracht zu ziehen. Diese Klausel gewahrleistet somit keine v6llige Wahlfreiheit. Sie 

verlangt, dass die Parteien die M6glichkeit er6rtern, ein ICC-ADR-Verfahren einzuleiten. Den 

Parteien verbleibt aber nach erfolgter Er6rterung das Recht, von einem ICC-ADR-Verfahren 

abzusehen. 

Die dritte Klausel verpflichtet die Parteien jegliche Streitigkeit, die sich im Zusammenhang mit 

ihrem zugrundeliegenden Vertrag ergibt, den Regeln zu unterstellen. Die Klausel sieht ferner vor, 

dass die Parteien nach Ablauf von 45 Tagen ab Einreichung des Antrags auf Durchführung eines ADR 

-Verfahrens nicht langer verpflichtet sind, dieses Verfahren weiterzuführen. Diese Frist kann 

durch schriftliche Parteivereinbarung verlängert werden. In der Tat erscheint es wichtig, in 

einer solchen Klausel  einen automatischen Ablaufmechanismus für das ADR -Verfahren 

vorzusehen. Dies erlaubt den Parteien genau zu wissen, wann die Pflicht zur Weiterführung des 

Verfahrens endet. Von den Parteien wird natürlich erwartet, dass sie diese Klausel in redlicher Weise 

anwenden. Die Klausel sieht keinen anderen Streitbeilegungsmechanismus vor, falls die 

Streitigkeit nicht mittels ICC ADR gel6st werden kann. In diesem Fall steht es den Parteien frei, ihre 

Streitigkeit einem Schiedsgericht zur Entscheidung zu unterbreiten oder vor dem zustandigen 

Gericht Klage zu erheben. 

Die vierte Klausel ist mit der dritten identisch, jedoch mit der Ausnahme, dass ausdrücklich vorgesehen 
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ist, ein ICC Schiedsverfahren dann durchzuführen, wenn die Streitigkeit nicht binnen 45 Tagen 

ab Einreichung des Antrags auf Durchführung eines ADR -Verfahrens und/oder nach Ablauf allfälliger 

Fristerstreckungen, beigelegt werden konnte. In diesem Fall obliegt es dem Kläger, beim 

Sekretariat des Internationalen Schiedsgerichtshofs eine Schiedsklage gemaf3 der ICC-

Schiedsgerichtsordnung einzureichen. 
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